
Am 17. Juni 1933 ernannte Adolf Hitler Baldur von Schirach  
zum Jugendführer des Deutschen Reiches. Baldur von 
Schirach  begann, die bis dahin wenig bedeutende Hitler-
jugend (HJ) zu einer Staatsjugend umzuformen, der ab 
1939 jeder Jugendliche angehören musste. Der Anspruch 
der HJ, allein für die charakterliche, weltanschauliche und 
körperliche Erziehung zuständig und verantwortlich zu sein, 
 erschwerte die eigenständige Jugendarbeit der Sportvereine. 

Da die HJ jedoch auf die Vereine angewiesen war, wurde 
eine enge Zusammenarbeit der Vereine und der HJ in der 
 Jugendarbeit vereinbart. Bereits Ende 1933 war in Hamburg 
die gesamte Vereinsjugend der HJ unterstellt. Die Sport-
vereine warben unter ihren jugendlichen Mitgliedern für 
die Mitgliedschaft in der HJ und qualifizierten sie für das 
 HJ-Leistungsabzeichen. Übungsleiter mussten Mitglieder 
der HJ sein. Für Neuaufnahmen wurde die HJ-Mitgliedschaft 
Voraussetzung. Ab Ende 1937 waren Jugendliche in den 
Vereinen nur noch start- und spielberechtigt, wenn sie dem 
Schiedsrichter ihren HJ-Mitgliedsausweis vorzeigen konnten.

Vereinssport und 
     Hitlerjugend

Handgranatenwerfen als Wehrsportübung 
auf einem Sportfest der Hitlerjugend,   
nicht datiert. 
Quelle: Bundesarchiv, Bild 146-1973-060-049

1934 hatten der Deutsche Reichsbund für 
Leibesübungen und die Hitlerjugend eine 
Aufgabenteilung vereinbart: Die Sportvereine 
waren für die allgemeine sportliche Ausbil-
dung ihrer jugendlichen Mitglieder und für 
den wettkampfmäßigen Sport zuständig, 
die HJ für Geländesport – Gepäckmärsche, 
Orientierungsläufe oder Übungen, bei denen 
die Jugendlichen kriechen, sich tarnen oder 
anschleichen mussten.

„Vereinbarung zwischen dem Reichsjugendführer 
und Reichssportführer“ vom 25. Juli 1934. 
Aus: Mitteilungsblatt des Landesjugendpflegers Hamburg, Nr. 5, März 1935, S. 2, Staatsarchiv Hamburg, 113-2, A V 4

Bitte des Deutschen Fußball-Bundes,   
Gau VII Nordmark, um die Überlassung des 
Sportplatzes Lübeckertor für Punktspiele 
vom 14. April 1934.
Quelle: Staatsarchiv Hamburg, 614-2/5, B 249

Die städtischen Sporteinrichtungen, die 
über wiegend den Sportvereinen und dem 
Schulsport zur Verfügung standen, wurden 
im Nationalsozialismus zusätzlich von 
der „SA-Kampfspielgemeinschaft“, der 
 „SS-Sport gemeinschaft“ sowie der „Betriebs-
Wettkampfgemeinschaft“ genutzt. Die Ent-
wicklung dieser „Gemeinschaften“ erfolgte 
auf Kosten der Sportvereine – Sportler, auch 
Fußballer, wurden abgezogen und die Plätze 
oft für den Vereinssport blockiert. Auch da-
rüber hinaus standen die Plätze für den Sport 
vielfach nicht zur Verfügung, weil sie z. B. für 
Aufmärsche und Kundgebungen zweckent-
fremdet wurden.

Liste mit 135 Fußball- und Handballspielern, 
die der SA angehörten, 1935 (Auszug).  
Die Liste diente als Grundlage zur Aufstellung  
von SA-Mannschaften. 
Quelle: Staatsarchiv Hamburg, 614-2/5, B 242

Auszüge aus der Vereinbarung des Hamburger Ober-
bannführers der HJ mit dem Gaujugendsportführer 
über die Zusammenführung der Sportjugend mit  
der Hitlerjugend in den Vereinsnachrichten des 
 SV Victoria vom Oktober 1933. 
Aus: Vereinsnachrichten des Sport-Club Victoria Hamburg von 1895 e. V., Nr. 10, Oktober 1933, S. 5–6, Archiv des SC Victoria Hamburg

Die hier dokumentierte Vereinbarung auf Landes-
ebene erfolgte vor reichsweiten Regelungen. HJ-Dienst 
und Vereinssport wurden aufeinander abgestimmt, 
um zu vermeiden, dass jugendliche Sportler mit dem 
Hinweis auf ihren HJ-Dienst die Vereins aktivitäten ver-
nachlässigen oder umgekehrt HJ-Dienst „schwänzen“. 
Der Druck auf Jugendliche, Mitglied der HJ zu werden, 
wurde im Laufe der folgenden Jahre erhöht und 
schließlich Zwang ausgeübt. 

Bericht über die Zusammenführung der 
Sportjugend mit der Hitlerjugend in den 
Vereinsnachrichten des SC Victoria vom 
Oktober 1933.
Aus: Vereinsnachrichten des Sport-Club Victoria Hamburg von 1895 e. V., Nr. 10, Oktober 1933, S. 3,  
Archiv des SC Victoria Hamburg
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